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Merkblatt
uber die Bertcksichtigung
von Zeiten der Kindererziehung und Pflege
in der Beamtenversorgung

Dieses Merkblatt informiert allgemein und geht bewusst nicht auf jedes Detail ein. Es berlck-
sichtigt die geltende Rechtslage. Rechtsanspriiche kénnen hieraus jedoch nicht abgeleitet werden.
Fur Ihre individuellen Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfligung.

Rechtsgrundlage fur die Versorgung der Beamten im Freistaat Sachsen ist das Séchsische Beam-
tenversorgungsgesetz (SachsBeamtVG).

Aus Griinden der besseren Lesbarkeit werden mannliche und weibliche Sprachformen nicht ne-
beneinander verwendet. Sdmtliche Personenbezeichnungen meinen immer alle Personen unab-
héngig von ihrem Geschlecht.

1. Kindererziehungszuschlag zum Ruhegehalt (§ 57 SdchsBeamtVG)

Hat ein Beamter ein nach dem 31. Dezember 1991 geborenes Kind wahrend dessen ersten 36
Lebensmonaten erzogen, erhéht sich sein Ruhegehalt flr jeden Monat der ihm zuzuordnenden
Kindererziehungszeit um einen Zuschlag. Die Kindererziehungszeit beginnt nach Ablauf des
Geburtsmonats.

Dies gilt nicht, wenn

e erwegen der Erziehung des Kindes in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungs-
pflichtig war und

e die allgemeine Wartezeit fur die gesetzliche Rentenversicherung erftllt hat.

Hat der Beamte vor der Berufung in ein Beamtenverhaltnis ein vor dem 01. Januar 1992 gebore-
nes Kind erzogen, ist ein Kindererziehungszuschlag fiir maximal die ersten 12 Lebensmonate
nach Ablauf des Geburtsmonats moglich.

Die Hohe des Zuschlags wird zum Beginn des Ruhestands festgesetzt und betréagt fir jeden Mo-
nat der Kindererziehungszeit etwa 2,50 €, maximal etwa 90 €.

2. Zuordnung von Kindererziehungszeiten
Sie erhalten einen Kindererziehungszuschlag, wenn lhnen die zu berlcksichtigende Zeit als

Kindererziehungszeit zuzuordnen ist. Fiir die Zuordnung der Kindererziehungszeit zu einem
Elternteil gelten die VVorschriften der gesetzlichen Rentenversicherung entsprechend.
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Danach ist die Kindererziehungszeit dem Elternteil zuzuordnen, der sein Kind erzogen hat. El-
tern in diesem Sinne sind neben den leiblichen Eltern und Adoptiveltern auch Stief- und Pflege-
eltern.

Einem alleinerziehenden Elternteil ist damit die Kindererziehungszeit zwangslaufig zuzuordnen.
Alleinerziehung liegt grundsatzlich vor, wenn das Kind im Haushalt nur eines Elternteils lebt.

Haben die Eltern ihr Kind gemeinsam erzogen, ist die Kindererziehungszeit dem Elternteil zu-
zuordnen, der das Kind nach objektiven Gesichtspunkten iberwiegend erzogen hat. Wesentliches
Kriterium um den tberwiegenden Erziehungsanteil zu ermitteln, ist die Verteilung der Erwerbs-
tatigkeit der Eltern. Hat ein Elternteil die Erwerbstatigkeit allein ausgetbt, ist davon auszugehen,
dass sich der andere Elternteil tberwiegend der Erziehungsarbeit gewidmet hat. Sind beide EI-
ternteile etwa im gleichen Umfang oder aber beide gar nicht erwerbstatig gewesen, ist davon
auszugehen, dass die Erziehung gleichmaRig auf beide Elternteile verteilt ist. In diesen Fallen
wird die Kindererziehungszeit der Mutter zugeordnet, es sei denn, die Eltern haben von der M6g-
lichkeit einer Ubereinstimmenden Erklarung Uber die Zuordnung der Kindererziehungszeiten
Gebrauch gemacht.

Mit dieser Erklarung kénnen sie bestimmen, welchem Elternteil die Kindererziehungszeit zuzu-
ordnen ist. Die Zuordnung kann auf einen Teil der Kindererziehungszeit beschrankt werden. Die
ubereinstimmende Erklarung ist grundsatzlich mit Wirkung fur die Zukunft abzugeben. Die Zu-
ordnung kann jedoch riickwirkend fir bis zu zwei Kalendermonate vor Abgabe der Erklarung
erfolgen, es sei denn, fur einen Elternteil wurde unter Berlcksichtigung dieser Zeiten eine Leis-
tung (z. B. Ruhegehalt oder Rente) bindend festgestellt oder ein Versorgungsausgleich durchge-
fuhrt. Die Gbereinstimmende Erkl&rung ist unwiderruflich.

Fur die Ubereinstimmende Erklarung tber die Zuordnung von Kindererziehungszeiten bei ge-
meinsamer Erziehung ist diesem Merkblatt ein Erklarungsvordruck in zweifacher Ausfertigung
beigefiigt. Die Erklarung ist sowohl gegenuber der zustdndigen Personaldienststelle als auch ge-
genuber dem fiir den anderen Elternteil zustandigen Trager der gesetzlichen Rentenversicherung
oder — wenn der andere Elternteil ebenfalls Beamter ist — gegentiber der flr ihn zustandigen Per-
sonaldienststelle abzugeben.

3. Kinderzuschlag zum Witwengeld (§ 60 SachsBeamtVG)

Einen Kinderzuschlag zum Witwengeld erhalten Witwen oder Witwer, denen eine Kindererzie-
hungszeit zuzuordnen ist, wenn

e die Ehe vor dem 01. Januar 2002 geschlossen wurde und beide Ehegatten nach dem 01. Ja-
nuar 1962 geboren sind oder
e die Ehe nach dem 31. Dezember 2001 geschlossen wurde.

Sofern das Witwengeld aus der amtsunabhéngigen Mindestversorgung® berechnet wird, entsteht
kein Anspruch auf Kinderzuschlag.

166,47 % der ruhegehaltfahigen Dienstbeziige aus der Endstufe der Besoldungsgruppe A 4
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4. Pflegezuschlag zum Ruhegehalt (§ 58 SachsBeamtVG)
Hat ein Beamter

e einen Pflegebedurftigen nicht erwerbsmaRig gepflegt und

e war deshalb in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungspflichtig und

e hat die allgemeine Wartezeit von funf Jahren in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht
erfullt,

erhoht sich sein Ruhegehalt um einen Pflegezuschlag.

Versicherungspflichtig in der gesetzlichen Rentenversicherung sind Beamte, die einen anerkannt
Pflegebedirftigen mit mindestens Pflegegrad 2 und Anspruch auf Leistungen der Pflegeversiche-
rung mindestens zehn Stunden wdchentlich in seiner hduslichen Umgebung pflegen. Die Pflege
muss an regelmalig mindestens zwei Tagen pro Woche erfolgen. Eine Erwerbstétigkeit von
mehr als 30 Stunden pro Woche neben der Pflegetatigkeit schlieRt eine Versicherungspflicht in
der gesetzlichen Rentenversicherung aus.

Der Zuschlag wird zum Beginn des Ruhestands festgesetzt. Fiir jeden Monat der Pflege wird der
Betrag festgesetzt, der sich auch in der gesetzlichen Rentenversicherung als Rente aus der Pfle-
gezeit ergeben wirde. Dies kann je nach Pflegegrad des Pflegebedirftigen und Art der Leistung
von der Pflegekasse variieren und kann deshalb hier nicht beziffert werden.

5. Vorubergehende Gewahrung von Zuschlagen (§ 59 SachsBeamtVG)

Ein Ruhestandsbeamter, der vor Erreichen der Regelaltersgrenze nach 8 46 Abs. 1 oder 2 S&chsi-
sches Beamtengesetz (SachsBG)

e wegen Dienstunfahigkeit in den Ruhestand versetzt worden ist,

¢ als feuerwehrtechnischer Beamter wegen Erreichens der besonderen Altersgrenze (60. Le-
bensjahr) in den Ruhestand getreten ist oder

e aufgrund einer Altersteilzeitregelung in den Ruhestand getreten ist, ohne die Mdglichkeit der
vorzeitigen Versetzung in den Ruhestand zu nutzen,

erhdlt auf Antrag im Vorgriff auf zustehende rentenrechtliche Leistungen voribergehend einen
Kindererziehungs- bzw. Pflegezuschlag.

Voraussetzungen hierfir sind:

- dass bis zum Beginn des Ruhestands die allgemeine Wartezeit flr eine Rente der gesetzlichen
Rentenversicherung erfullt ist,

- dass entsprechende rentenrechtliche Leistungen dem Grunde nach zustehen, die erst nach Er-
reichen der maligebenden Altersgrenzen gewéahrt werden,

- dass der Ruhestandsbeamte einen Ruhegehaltssatz von 66,97 % noch nicht erreicht hat und

- dass er keine Einkunfte von mehr als durchschnittlich 450 € im Monat bezieht.

Diese Zuschldge entfallen spétestens mit Ablauf des Monats, in dem der Beamte die Regelalters-
grenze nach 8 46 Abs. 1 oder 2 SachsBG erreicht.
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6. Allgemeine Hinweise

Hat der Beamte Anspruch auf die den Zuschl&gen entsprechenden Leistungen in der gesetzlichen
Rentenversicherung, entfallt eine versorgungsrechtliche Berlcksichtigung der Zuschldage (Aus-
schluss von Doppelleistungen).

Durch die Zuschlége darf die Hochstversorgung (Ruhegehalt ermittelt aus dem Hochstruhege-
haltssatz und den ruhegehaltfahigen Dienstbeziigen aus der Endstufe der Besoldungsgruppe)
nicht Gberschritten werden.

Ob und in welcher Hohe letztendlich Zuschlage fir Kindererziehung und Pflege gezahlt werden,
kann erst im Versorgungsfall festgestellt werden.

Einen Uberblick Uber die beamtenversorgungsrechtlichen Leistungen bietet unser Merkblatt
Uber die Versorgung der kommunalen Beamten im Freistaat Sachsen, das auch auf unserer
Homepage www.kv-sachsen.de verfugbar ist.

Fur Ihre Fragen und weitere Auskunfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfiigung.

Kommunaler Versorgungsverband Sachsen
Marschnerstralie 37
01307 Dresden
Telefon 0351 4401-321, -322, -323, -331, -332, -335
Telefax 0351 4401-333
E-Mail bv@kv-sachsen.de
Internet: www.kv-sachsen.de
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Erklarung Uber die Zuordnung
von Kindererziehungszeiten bei gemeinsamer Erziehung

Nur auszufiillen bei gemeinsamer Erziehung durch die Eltern, wenn
die Kindererziehungszeiten nicht (allein) der Mutter zugeordnet werden sollen

1. Angaben zu den Eltern
1.1. Angaben zur Mutter des Kindes/der Kinder

Name, Vorname, Geburtsname, frihere Namen

Geburtsdatum Geburtsort

Adresse

tagsuber zu erreichen unter Tel.-Nr.

Sind Sie Beamtin oder stehen Sie in einem sonstigen &ffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen
Dienstverhéltnis mit Versorgungszusage nach beamtenrechtlichen Vorschriften bzw. Grundséatzen?

Anschrift des Dienstherrn/Arbeitgebers und der Versorgungskasse

[ ja

Anschrift des Rentenversicherungstragers bzw. der berufsstandischen Versorgungseinrichtung
und Versicherungsnummer

[] nein

1.2. Angaben zum Vater des Kindes/der Kinder
Name, Vorname, Geburtsname, friihere Namen

Geburtsdatum Geburtsort

Adresse

tagstber zu erreichen unter Tel.-Nr.

Sind Sie Beamter oder stehen Sie in einem sonstigen 6ffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen
Dienstverhéaltnis mit Versorgungszusage nach beamtenrechtlichen Vorschriften bzw. Grundsatzen?

Anschrift des Dienstherrn/Arbeitgebers und der Versorgungskasse

O ja

Anschrift des Rentenversicherungstragers bzw. der berufsstandischen Versorgungseinrichtung
und Versicherungsnummer

[ nein
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2. Angaben zu den Kindern

Kindschaftsverhaltnis

Zur Mutter Zum Vater
Leibliches | Pflegekind zum Leibliches | Pflegekind zum
Name. Vorname Geburts. AdoK"_‘d’ | Haushalt Kind/ Haushalt
datum ptivkind gehérendes | Adoptivkind gehorendes
Stiefkind Stiefkind
] ] O ] ] ]
O ] N ] ] O
] ] ] O
3. Erklarung
Die Kindererziehungszeiten sollen wie folgt zugeordnet werden:
(Hinweis: Die Zuordnung ist nur fur volle Kalendermonate zulassig.)
Vorname des Kindes: Zeit vom/bis
[Jdem vater []der Mutter
Vorname des Kindes: Zeit vom/bis
[Jdem Vater [CJder Mutter
Vorname des Kindes: Zeit vom/bis
[CJdem vater [CJder Mutter
Vorname des Kindes: Zeit vom/bis
[Cldem vater [CJder Mutter
Vorname des Kindes: Zeit vom/bis
[1dem Vvater [Clder Mutter

Diese Erklarung ist unwiderruflich.

Fur Informationen tber die Berticksichtigung von Kindererziehungs- und Pflegezeiten steht Ihnen

unter www.kv-sachsen.de - KVS / Downloads ein Merkblatt zur Verfiigung.

Ort/Datum

Unterschrift der Mutter

Unterschrift des Vaters

Bitte dem Dienstherrn bzw. Rentenversicherungstrager zuleiten.

© KVS



http://www.kv-sachsen.de/

Erklarung Uber die Zuordnung
von Kindererziehungszeiten bei gemeinsamer Erziehung

Nur auszufiillen bei gemeinsamer Erziehung durch die Eltern, wenn
die Kindererziehungszeiten nicht (allein) der Mutter zugeordnet werden sollen

1. Angaben zu den Eltern
1.1. Angaben zur Mutter des Kindes/der Kinder

Name, Vorname, Geburtsname, frihere Namen

Geburtsdatum Geburtsort

Adresse

tagstber zu erreichen unter Tel.-Nr.

Sind Sie Beamtin oder stehen Sie in einem sonstigen &ffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen
Dienstverhéaltnis mit Versorgungszusage nach beamtenrechtlichen Vorschriften bzw. Grundsatzen?

Anschrift des Dienstherrn/Arbeitgebers und der Versorgungskasse

[ ja

Anschrift des Rentenversicherungstragers bzw. der berufsstandischen Versorgungseinrichtung
und Versicherungsnummer

[] nein

1.2. Angaben zum Vater des Kindes/der Kinder
Name, Vorname, Geburtsname, friihere Namen

Geburtsdatum Geburtsort

Adresse

tagstber zu erreichen unter Tel.-Nr.

Sind Sie Beamter oder stehen Sie in einem sonstigen 6ffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen
Dienstverhéaltnis mit Versorgungszusage nach beamtenrechtlichen Vorschriften bzw. Grundsatzen?

Anschrift des Dienstherrn/Arbeitgebers und der Versorgungskasse

O ja

Anschrift des Rentenversicherungstragers bzw. der berufsstandischen Versorgungseinrichtung
und Versicherungsnummer

[ nein

KEZ-Erkléarung 07-2017
© KVS



2. Angaben zu den Kindern

Kindschaftsverhaltnis

Zur Mutter Zum Vater
Leibliches | Pflegekind zum Leibliches | Pflegekind zum
Name. Vorname Geburts. AdoK"_‘d’ | Haushalt Kind/ Haushalt
datum ptivkind gehérendes | Adoptivkind gehorendes
Stiefkind Stiefkind
] ] O ] ] ]
O ] N ] ] O
] ] ] O
3. Erklarung
Die Kindererziehungszeiten sollen wie folgt zugeordnet werden:
(Hinweis: Die Zuordnung ist nur fur volle Kalendermonate zulassig.)
Vorname des Kindes: Zeit vom/bis
[Jdem vater []der Mutter
Vorname des Kindes: Zeit vom/bis
[Jdem Vater [CJder Mutter
Vorname des Kindes: Zeit vom/bis
[CJdem vater [CJder Mutter
Vorname des Kindes: Zeit vom/bis
[Cldem vater [CJder Mutter
Vorname des Kindes: Zeit vom/bis
[1dem Vvater [Clder Mutter

Diese Erklarung ist unwiderruflich.

Fur Informationen tber die Berticksichtigung von Kindererziehungs- und Pflegezeiten steht Ihnen

unter www.kv-sachsen.de - KVS / Downloads ein Merkblatt zur Verfiigung.

Ort/Datum

Unterschrift der Mutter

Unterschrift des Vaters

Bitte dem Dienstherrn bzw. Rentenversicherungstrager zuleiten.

© KVS



http://www.kv-sachsen.de/

	Merkblatt
	1. Kindererziehungszuschlag zum Ruhegehalt (§ 57 SächsBeamtVG)
	2. Zuordnung von Kindererziehungszeiten
	3. Kinderzuschlag zum Witwengeld (§ 60 SächsBeamtVG)
	4. Pflegezuschlag zum Ruhegehalt (§ 58 SächsBeamtVG)
	5. Vorübergehende Gewährung von Zuschlägen (§ 59 SächsBeamtVG)
	6. Allgemeine Hinweise
	Erklärung über die Zuordnung
	Erklärung über die Zuordnung



